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TOP 23:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Seilbahnen

COM(2014) 187 final

Drucksachen: 118/14 und zu 118/14

Nach den Vereinfachungszielen der Kommission soll die vorgeschlagene Verord-
nung die bisher geltende Richtlinie über Seilbahnen für den Personenverkehr 
(Richtlinie 2000/9/EG) vom 20. März 2000 ersetzen. 

Weiterhin soll die genannte Richtlinie auf diesem Wege an das 2008 angenommene 
"Binnenmarktpaket für Waren", insbesondere an den Beschluss (EG) Nr. 768/2008 
des Neuen Rechtsrahmens (NLF - New Legislative Framework), angepasst werden, 
der ein einheitliches Muster für EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften für 
Produkte vorgibt.

Ziel des Verordnungsvorschlags ist, mit den beabsichtigten Maßnahmen faire und 
tgleiche Wet bewerbsbedingungen für alle Wirtschaftsakteure sicherzustellen und 

die Sicherheit von Fahrgästen und anderen Nutzern zu verbessern.

Im Einzelnen sollen in fünf Kapiteln

- allgemeine Bestimmungen z. B. zum Geltungsbereich, zu Sicherheitsanalysen, 
zum Si zu zum cherheitsbericht, Genehmigungsverfahren und Betrieb von 
Seilbahnen,

- Verpflichtungen der mit Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen befassten Wirt-
schaftsakteure,

- die Konformität von Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen,

- die Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen und 

- das Ausschussverfahren sowie Übergangs- und Schlussbestimmungen

geregelt werden.
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Die vorgeschlagene Verordnung soll zwei Jahre nach dem Inkrafttreten zur Anwen-
dung kommen, damit Hersteller, notifizierte Stellen und Mitgliedstaaten ent-
sprechend Zeit haben, sich an die neuen Anforderungen anzupassen.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 118/1/14 ersichtlich.
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